
  
Anwalt für Strafrecht: Körperverletzungsvorsatz bei Bedrohung mit Softair-Pistole

  

Die Bedrohung mit einer Softair-Pistole stellt für sich genommen noch keine so große Gefahr für
die körperliche Integrität der betroffenen Person dar, dass daraus ohne weiteres der Schluss
gezogen werden könnte, der Täter habe mit dem Eintritt von körperlichen Folgen wie Todesangst,
Übelkeit und Schwindel gerechnet.

  

Der Bundesgerichtshof musste sich in seinem Urteil vom 16. August 2018 (4 StR 255/18) mit der Frage
beschäftigen, wann ein Körperverletzungsvorsatz bei der Bedrohung mit einer Softair-Pistole gegeben ist.
Vorliegend hatte der Angeklagte für einen Überfall auf ein Juweliergeschäft eine Softair-Pistole gekauft,
die sein Mittäter im Juweliergeschäft dann auf die Geschäftsinhaberin richtete. Diese geriet in Todesangst,
schnappte nach Luft und verspürte Übelkeit und Schwindel. Dem Bundesgerichtshof zufolge könne sich
die Annahme eines bedingten Körperverletzungsvorsatzes zwar auch daraus ergeben, dass der Täter eine
Handlung vornimmt, die eine so hohe Gefahr für die körperliche Integrität des Opfers beinhaltet, dass im
Einzelfall ohne weitergehende Begründung aus der Kenntnis der Tatumstände und der gleichwohl
erfolgten Tatausführung auf das Wissens- und Wollenselement des bedingten Vorsatzes geschlossen
werden kann. Ein solcher Fall liege hier jedoch nicht vor. Die geplante Bedrohung mit einer Softair-Pistole
stelle für sich genommen noch keine so große Gefahr für die körperliche Integrität der betroffenen Person
dar, dass daraus ohne weitere Begründung der Schluss gezogen werden könnte, der Angeklagte habe mit
dem Eintritt von körperlichen Folgen gerechnet. Allein die Erwägung, dass die eingetretenen Folgen nicht
außerhalb der Lebenserfahrung gelegen hätten, vermöge einen solchen Schluss ebenfalls nicht zu
rechtfertigen.
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